
Empfehlungen zum Inhalt von  Dienstanweisung gemäß VSBMO

für Mitarbeitende in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit

offener Kinder- und Jugendarbeit
Innerhalb des Punktes III der VSBMO Muster-Dienstanweisung
1. Inhaltlich

a. Sie sind für das Arbeitsfeld Offene Kinder- und Jugendarbeit unserer Kirchengemeinde/unseres Kirchenkreises für folgende Einrichtung zuständig: (Name der Einrichtung)
b. Ihre Arbeit orientiert sich –

· am Leitbild unserer Kirchengemeinde/Kirchenkreis.
· dem Konzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit unserer Kirchengemeinde in Verbindung mit dem Konzept der Kinder- und Jugendarbeit des Kirchenkreises.
· der Satzung für die Kinder- und Jugendarbeit unserer Kirchengemeinde in Verbindung mit der Satzung der Kinder- und Jugendarbeit des Kirchenkreises.
c. Sie sind damit zuständig für die Gewinnung, Ausbildung und Begleitung ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen für Ihr Arbeitsfeld und entwickeln dazu Angebote, die mit den Angeboten des Kirchenkreises abgestimmt sind. 
Dazu zählen Schulungsangebote (JULEICA ; Freizeitleiter*innen-Schulung) und Mitarbeiter*innen Treffen , in denen Sie die Angebote mit den Ehrenamtlichen planen (Jahresplanung sowie Projekt- und Maßnahmenplanung) und reflektieren.
Dazu zählt insbesondere die Planung (inklusiv Finanzplanung) und Durchführung von Arbeitsformen und Projekten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (bitte realistisch benennen)
d. Sie entwickeln Beteiligungsformate für Kinder und Jugendliche Ihrer Einrichtung, mit denen das Konzept der Einrichtung fortgeschrieben wird.
e. Sie entwickeln pädagogische Angebote und Projekte für Kinder und Jugendliche und weisen auf Angebote der Kirchengemeinde/des Kirchenkreises wie z.B. Jugendgottesdieste, Kinderbibelwoche, hin.

f. Sie haben die Aufgabe der Seelsorge, Beratung und des Beistandes an Einzelnen und für Gruppen in Ihrem Arbeitsfeld.

g.  …
2. Organisation

a) Sie bewirtschaften den Etat für Ihre Einrichtung und rechnen die Maßnahmen mit der dafür zuständigen Stelle in der Kirchengemeinde/dem Kreiskirchenamt ab. 

b) Sie beantragen und bewirtschaften Zuschüsse aus dem kirchlichen Jugendplan, dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan sowie dem Landesjugendplan in Abstimmung/Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendreferat des Kirchenkreises und rechnen diese nach Bewilligung  in den angegebenen Fristen mit den zuständigen Stellen ab.

c) Die Finanzplanung und Abrechnung stellen Sie folgendem Gremium zur Genehmigung vor: (bitte konkret benennen).
d) Sie sind für die Öffentlichkeitsarbeit für Ihr Arbeitsgebiet verantwortlich, und stimmen diese mit Ihrer/Ihrem Fachvorgesetzen ab. 
3. Gremienarbeit/Arbeitstreffen/Dienstbesprechungen
a) Sie sind beratendes Mitglied des Kinder- und Jugendausschusses unserer Kirchengemeinde und haben darin die Aufgabe der Geschäftsführung (Einladung in Absprache mit Ausschussvorsitz, Protokoll, …).
b) Sie bringen die Angelegenheiten der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die über die Entscheidungskompetenz des Kinder- und Jugendausschusses hinausgehen, in das Presbyterium unserer Kirchengemeinde ein und beraten das Presbyterium in den Angelegenheiten der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

c) Sie nehmen an den Dienstbesprechungen der beruflich kirchlichen Mitarbeiter*innen unserer Kirchengemeinde teil
d) Sie nehmen an den Treffen (Konvent, Konventklausur…)  der Jugendreferent*innen im Kirchenkreis teil.
e) Sie vertreten die offene Kinder- und Jugendarbeit unserer Kirchengemeinde zu kinder- und jugendrelevanten Themen in kommunalen Arbeitskreisen der Kommune für unseren Sozialraum.
f) Sie bemühen sich um einen regelmäßigen Kontakt zu anderen Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit und Schulen im Sozialraum.

g) …
4. Besondere Pflichten
a) Sie haben eine unmittelbare Mitteilungspflicht gegenüber Ihrer/Ihrem Dienstvorgesetzten in Fällen von Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII (Schutzauftrag), groben Dienstpflichtverletzungen bzw. beim Verdacht von groben Dienstpflichtverletzungen von Mitarbeitenden (z.B. bei Verdacht von Suchtmittelabhängigkeiten) und Gewaltandrohungen von Dritten. Der Verdacht von sexualisierter Gewalt im Sinne des § 2 KGSsG ist unmittelbar der Meldestelle der EKvW zu melden (§ 8 KGSsG).
b) Sie stimmen sich zu Angelegenheiten des kommunalen Kinder- und Jugendschutzes mit dem Jugendreferat unseres Kirchenkreises ab und informieren sich dort über die aktuellen Konzepte des Kinderschutzes (Vereinbarungen mit den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, zuständige „insofern erfahrene Fachkraft“ nach § 8a SGB VIII Kinderschutz des Kirchenkreises/der Jugendverbände).

c) Sie stimmen sich zu Angelegenheiten des Reiserechts und der Krisenplans, bezogen auf unsere Freizeitarbeit, mit dem Jugendreferat unseres Kirchenkreises ab und imformieren sich dort über die aktuellen Konzepte des Kinderschutzes und sorgen für eine entsprechende Umsetzung.
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